
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Eisen Feldmann GmbH & Co. KG 
 
 
§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich 
 
Alle Leistungen und Angebote der Eisen Feldmann GmbH & Co. KG (nachstehend 
„Eisen Feldmann " genannt) erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die Eisen Feldmann mit 
seinen Vertragspartnern schließt.  
 
§ 2 Vertragsgegenstand 
 
1. Eisen Feldmann betreibt ein Einzelhandelsunternehmen für Spielwaren, Küchen- 
und Elektrogeräte, Home & Living, Geschenke, Freizeit- und Gartenartikel in der 
Innenstadt (Unterer Markt 1, Ibbenbüren). Es werden diverse Waren zum Verkauf 
angeboten. 
 
2. Darüber hinaus betreibt Eisen Feldmann einen Großhandel, bestehend aus 
Stahlhandel mit Bauschlosserei, Industriebedarf und einem Baufachmarkt 
(Hansastraße 10 Ibbenbüren). Hier werden zum einen diverse Waren zum Kauf 
angeboten und zum anderen verschiedenste Dienstleistungen im Bereich der 
Bauschlosserei für Firmen-, aber auch für Privatkunden erbracht. 
 
3. Ferner betreibt Eisen Feldmann einen Online-Shop, auf dem ausgewählte Produkte 
sowohl aus dem Einzelhandel als auch aus dem Großhandel und Baufachmarkt 
angeboten werden.   
 
4. Ferner behält sich Eisen Feldmann vor, dem Kunden individuelle Angebote mit 
zusätzlichen Variablen zu unterbreiten.   
 
§ 3 Vertragsschluss 
 
Eisen Feldmann behält sich Änderungen der vereinbarten Leistungen vor, soweit 
solche Änderungen nicht die Kernleistungen beeinträchtigen und unter 
Berücksichtigung der Interessen des Vertragspartners für diesen zumutbar sind. 
Angebote von Eisen Feldmann sind stets freibleibend und werden erst nach 
schriftlicher Auftragsbestätigung gültig. Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie 
schriftlich bestätigt sind. 
 
§ 4. Angaben der Kunden 
 
Für Inhalt und Richtigkeit der übergebenen Kontakt- und Zahlungsdaten ist 
ausschließlich der Kunde verantwortlich.  
 
§ 5 Unübertragbarkeit und Vertraulichkeit 
 
1. Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle Informationen und Daten, die sie vom 
Vertragspartner im Zusammenhang mit der Durchführung des Vertragsschluss 
erhalten, vertraulich zu behandeln und Dritten nicht zugänglich zu machen, soweit und 
solange diese Informationen nicht allgemein zugänglich sind oder geworden sind. 
Hierzu zählen insbesondere Informationen zu den Preisen und Konditionen. 



 

 
2. Eisen Feldmann stellt sicher, dass alle vom Kunden zur Kenntnis gelangenden 
Informationen und Unterlagen, die nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt sind, streng 
vertraulich behandeln. Diese Vertraulichkeitsverpflichtung besteht auch nach 
Beendigung des Vertragsverhältnis weiter fort. 
 
§ 6 Versendung ergänzender Informationen und Angebote, ergänzende 
Angebotsverbreitung 
 
Eisen Feldmann ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, Kunden und Nachfragern auch 
eigene und fremde Zusatzinformationen oder Zusatzangebote zu übermitteln. 
 
§ 7 Speicherung von Daten 
 
Die von dem Kunden an Eisen Feldmann gegebenen Daten werden von Eisen 
Feldmann zu den sich aus dem vorstehend genannten und sich aus dem 
Kundenauftrag im Einzelnen ergebenden Zwecken gespeichert und verarbeitet. Die 
Einhaltung der aktuell geltenden Datenschutzbestimmungen (z.B. DSGVO und BDSG) 
wird beachtet. 
 
§ 8 Gewährleistung, Haftung 
 
Gewährleistungsansprüche gegenüber Eisen Feldmann sind beschränkt auf 
Nacherfüllung gem. § 439 BGB. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde nach 
Maßgabe des § 634 Nr. 3 BGB vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern 
und nach Maßgabe des § 634 Nr. 4 BGB Schadensersatz oder den Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen verlangen. Eisen Feldmann haftet uneingeschränkt nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen für Schäden, die durch vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verhalten von Eisen Feldmann oder seiner Erfüllungsgehilfen verursacht 
worden sind. Das Gleiche gilt für Personenschäden oder Schäden nach dem 
Produkthaftungsgesetz. Im Übrigen ist die Haftung von Eisen Feldmann für 
Schadensersatzansprüche - gleich aus welchem Rechtsgrund - nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen beschränkt: Für leicht fahrlässig verursachte Schäden haftet 
Eisen Feldmann nur, soweit sie auf der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten 
(Kardinalpflichten) beruhen. Kardinalpflichten sind solche Vertragspflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglichen und auf deren Einhaltung der Auftraggeber vertrauen durfte. Soweit Eisen 
Feldmann hiernach für einfache Fahrlässigkeit haftet, ist die Haftung von Eisen 
Feldmann auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden beschränkt. Eisen 
Feldmann haftet nicht für Schäden, die durch Störung ihres Betriebs, insbesondere 
infolge von höherer Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignissen oder durch 
sonstige, von ihr nicht zu vertretende Vorkommnisse eintreten. 
 
§ 9 Zahlungsbedingungen  
 
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Beim 
Rechnungskauf ist die Rechnung ohne Abzug binnen 14 Tagen nach Erhalt zu zahlen. 
Als Zahlungsoption für den Online-Shop steht/stehen folgender/folgende Dienste zur 
Verfügung: Paypal. Kreditkarte. 
 
§ 10 Zurückbehaltungsrecht 



 

 
Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden die gesetzlichen Zinsen berechnet. Im 
Falle des Zahlungsverzugs behält sich Eisen Feldmann vor, die eigene vertragliche 
Leistung bis zur Beendigung des Verzugs zurückzuhalten. Kosten, die durch die 
Forderungseintreibung bzw. bei Rücklastschriften bei Eisen Feldmann entstehen, 
werden weiter belastet. Ferner kann der Kunde bei Folgeaufträgen die Zahlungsweise 
Vorkasse verlangen. 
 
§ 11 Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
 
Eisen Feldmann behält sich vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit 
unter Wahrung einer angemessenen Ankündigungsfrist von mindestens sechs 
Wochen zu ändern. Die Ankündigung erfolgt durch Veröffentlichung der geänderten 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter Angabe des Zeitpunkts des Inkrafttretens 
im Internet auf der Webseite von Eisen Feldmann. Widerspricht der Kunden nicht 
innerhalb von sechs Wochen nach Veröffentlichung, so gelten die abgeänderten 
Geschäftsbedingungen als angenommen. In der Ankündigung der Änderung wird 
gesondert auf die Bedeutung der Sechswochenfrist hingewiesen. Bei einem 
fristgemäßen Widerspruch des Kunden gegen die geänderten Geschäftsbedingungen 
ist Eisen Feldmann unter Wahrung der berechtigten Interessen des Kunden berechtigt, 
den mit dem Kunden bestehenden Vertrag zu dem Zeitpunkt zu kündigen, zu dem die 
Änderung in Kraft tritt. Entsprechende Inhalte des Kunden werden sodann in der 
Datenbank gelöscht. Der Kunde kann hieraus keine Ansprüche gegen Eisen Feldmann 
geltend machen. 
 
§ 12 Schlussbestimmungen 
 
Bei Streitigkeiten zwischen Eisen Feldmann und dem Kunden findet ausschließlich 
deutsches Recht unter Ausschluss aller materiellen und prozessualen Rechtsnormen, 
die in eine andere Rechtsordnung verweisen, Anwendung. Weiterhin werden die 
Vorschriften des UN-Kaufrechts ausgeschlossen. Nebenabreden, Änderungen oder 
Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Auch 
die Aufhebung des Schriftformerfordernisses bedarf zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus oder in 
Zusammenhang mit diesem Vertrag ist für beide Vertragsparteien der Sitz der 
beklagten Partei, sofern der Kunde Kaufmann ist. Sollten einzelne Bestimmungen 
dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit des Vertrags 
insgesamt hiervon nicht berührt. 
 
- Stand Juli 2020 –  
 

  


